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Präambel 

 

Die Deutsche Bischofskonferenz erlässt aufgrund eines besonderen Mandats des Apostolischen 

Stuhles gemäß can. 455 § 1 CIC in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland garantierten Freiheit, ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der 

Schranken des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen, 

− zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen, welche die Kirche unterhält und an-

erkennt, um ihren Auftrag in der Gesellschaft wirksam wahrnehmen zu können, 

− zur Herstellung und Gewährleistung eines wirksamen gerichtlichen Rechtsschutzes auf den 

Gebieten der kirchlichen Ordnungen für das Zustandekommen von arbeitsvertragsrechtli-

chen Regelungen und das Mitarbeitervertretungsrecht, wie dies in Art. 11 Abs. 22 Grund-

ordnung des kirchlichen Dienstes (GrO)3 vorgesehen ist,  

− zur Sicherstellung einer einheitlichen Auslegung und Anwendung der in den deutschen Bis-

tümern übereinstimmend geltenden arbeitsrechtlichen Grundlagen 

die folgende Ordnung: 

 

2 Bisher Art. 10 Abs. 2 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen 
Dienstes und hat keine inhaltlichen Auswirkungen.  

3 Bisher „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ – Die Änderung der Bezeichnung ergibt sich 

aus dem geänderten Titel des Normtextes.  
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Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

 

 

§ 1 

Kirchliche Gerichte für Arbeitssachen 

Die Gerichtsbarkeit in kirchlichen Arbeitssachen (§ 2) wird in erster Instanz durch Kirchliche Ar-

beitsgerichte und in zweiter Instanz durch den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof ausgeübt. 

 

§ 2 

Sachliche Zuständigkeit 

(1) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind zuständig für Rechtsstreitigkeiten aus dem 

Recht der nach Art. 9 GrO4 gebildeten Kommissionen zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts.  

(2) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind ferner zuständig für Rechtsstreitigkeiten aus 

dem Mitarbeitervertretungsrecht sowie dem Recht der Mitwirkung in Caritas-Werkstätten für Men-

schen mit Behinderungen einschließlich des Wahlverfahrensrechts und des Verfahrens vor der Ei-

nigungsstelle. 

(3) Die Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen ist nicht gegeben für Streitigkei-

ten aus dem Arbeitsverhältnis. 

(4) Ein besonderes Verfahren zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit von kirchlichen Rechtsnormen 

(Normenkontrollverfahren) findet nicht statt.  

 

4 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 
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§ 3 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Das Gericht, in dessen Dienstbezirk eine beteiligungsfähige Person (§ 8) ihren Sitz hat, ist für 

alle gegen sie zu erhebenden Klagen zuständig. Ist der Beklagte eine natürliche Person, bestimmt 

sich der Gerichtsstand nach dem dienstlichen Einsatzort des Beklagten. 

(2) In Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 1 ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen 

Dienstbezirk die Geschäftsstelle der Kommission ihren Sitz hat. Sind mehrere Kommissionen am 

Verfahren beteiligt, ist das für die beklagte Kommission errichtete Gericht ausschließlich zustän-

dig. 

(3) In Rechtsstreitigkeiten nach § 2 Abs. 2, an denen ein mehrdiözesaner oder überdiözesaner 

Rechtsträger beteiligt ist, ist das Gericht ausschließlich zuständig, in dessen Dienstbezirk sich der 

Sitz der Hauptniederlassung des Rechtsträgers eines Verfahrensbeteiligten befindet, soweit nicht 

durch Gesetz eine hiervon abweichende Regelung der örtlichen Zuständigkeit getroffen wird. 

 

§ 4 

Besetzung der Gerichte 

Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen sind mit Personen, welche die Befähigung zum Rich-

teramt nach staatlichem oder kirchlichem Recht besitzen, und mit ehrenamtlichen Richtern (beisit-

zenden Richtern) aus den Kreisen der Dienstgeber und Mitarbeiter, welche nach Maßgabe dieser 

Ordnung stimmberechtigt an der Entscheidungsfindung mitwirken, besetzt. 

 

§ 5 

Aufbringung der Mittel 

Die Kosten des Kirchlichen Arbeitsgerichts trägt das Bistum, für das es errichtet ist. Im Falle der 

Errichtung eines gemeinsamen kirchlichen Arbeitsgerichts durch mehrere Diözesanbischöfe (§ 14 

Abs. 2) tragen die beteiligten Bistümer die Kosten nach einem zwischen Ihnen vereinbarten Vertei-

lungsmaßstab. Die Kosten des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs trägt der Verband der Diözesen 

Deutschlands. 

 

§ 6 

Gang des Verfahrens 

(1) Im ersten Rechtszug ist das Kirchliche Arbeitsgericht zuständig. 
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(2) Gegen das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts findet die Revision an den Kirchlichen Ar-

beitsgerichtshof nach Maßgabe des § 47 statt. 

 

§ 7 

Verfahrensgrundsätze 

(1) Das Gericht entscheidet, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt, auf Grund mündlicher 

Verhandlung durch Urteil. Mit Einverständnis der Beteiligten kann das Gericht ohne mündliche 

Verhandlung entscheiden. 

(2) Die Verhandlung einschließlich der Beweisaufnahme ist öffentlich. Das Gericht kann die Öf-

fentlichkeit für die Verhandlung oder für einen Teil der Verhandlung aus wichtigem Grund aus-

schließen, insbesondere wenn durch die Öffentlichkeit eine erhebliche Beeinträchtigung kirchlicher 

Belange oder schutzwürdiger Interessen eines Beteiligten zu besorgen ist oder wenn Dienstge-

heimnisse zum Gegenstand der Verhandlung oder der Beweisaufnahme gemacht werden. Die Ent-

scheidung wird auch im Fall des Satzes 2 öffentlich verkündet. 

(3) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Die am Verfahren Beteiligten haben an 

der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. Zur Aufklärung des Sachverhalts können Urkunden 

eingesehen, Auskünfte eingeholt, Zeugen, Sachverständige und Beteiligte vernommen und ein Au-

genschein eingenommen werden. 

(4) Alle mit einem befristeten Rechtsmittel anfechtbaren Entscheidungen enthalten die Belehrung 

über das Rechtsmittel. Soweit ein Rechtsmittel nicht gegeben ist, ist eine entsprechende Belehrung 

zu erteilen. Die Frist für ein Rechtsmittel beginnt nur, wenn der Beteiligte über das Rechtsmittel 

und das Gericht, bei dem das Rechtsmittel einzulegen ist, die Anschrift des Gerichts und die einzu-

haltende Frist und Form schriftlich belehrt worden ist. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig 

erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsmittels nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung der Ent-

scheidung zulässig. 

(5) Das Gericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits 

hinwirken. 

 

§ 8 

Verfahrensbeteiligte 

(1) In Rechtsstreitigkeiten gemäß § 2 Abs. 1 können beteiligt sein: 

a) in allen Angelegenheiten die Hälfte der Mitglieder der nach Art. 9 GrO5 gebildeten Kommission 

oder die Mehrheit der Mitglieder der Dienstgeber- bzw. Mitarbeiterseite der Kommission,  

 

5 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 
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b) in Angelegenheiten, welche die eigene Rechtsstellung als Kommissions-Mitglied betreffen, das 

einzelne Mitglied der Kommission und der Dienstgeber, 

c) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts darüber hinaus der Dienstgeber, der einzelne Mit-

arbeiter und die Wahlorgane und Koalitionen nach Art. 10 GrO6, 

d) in Angelegenheiten, welche die Rechtsstellung als Koalition nach Art. 10 GrO7 betreffen, die 

anerkannte Koalition.  

(2) In Rechtsstreitigkeiten gemäß § 2 Abs. 2 können beteiligt sein: 

a) in Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungsordnung einschließlich des Verfahrens vor der 

Einigungsstelle die Mitarbeitervertretung und der Dienstgeber, 

b) in Angelegenheiten des Wahlverfahrensrechts und des Rechts der Mitarbeiterversammlung die 

Mitarbeitervertretung, der Dienstgeber und der einzelne Mitarbeiter und die Wahlorgane, 

c) in Angelegenheiten aus dem Recht der Arbeitsgemeinschaften für Mitarbeitervertretungen die 

Organe der Arbeitsgemeinschaft, der Dienstgeber und die (Erz-) Bistümer bzw. Diözesan-

Caritasverbände,  

d) in Angelegenheiten aus dem Recht der Mitwirkung in Caritas-Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen der Werkstattrat und der Rechtsträger der Werkstatt, 

e) in Angelegenheiten, welche die eigene Rechtsstellung als Mitglied einer Mitarbeitervertretung, 

als Sprecherin oder Sprecher der Jugendlichen und Auszubildenden, als Vertrauensperson der 

Schwerbehinderten, als Vertrauensmann der Zivildienstleistenden oder als Mitglied einer Arbeits-

gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen betreffen, die jeweils betroffene Person, die Mitarbeiter-

vertretung und der Dienstgeber. 

 

§ 9  

Beiladung 

(1) Das Gericht kann, solange das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen oder in höherer 

Instanz anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag andere, deren rechtliche Interessen durch 

die Entscheidung berührt werden, beiladen. 

(2) Sind an dem streitigen Rechtsverhältnis Dritte derart beteiligt, dass die Entscheidung auch 

ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann, so sind sie beizuladen (notwendige Beiladung). Dies 

gilt auch für einen Dritten, der aufgrund Rechtsvorschrift verpflichtet ist, einer Partei oder einem 

Beigeladenen die Kosten des rechtshängig gemachten Anspruchs zu ersetzen (Kostenträger). 

 

6 Bisher Art. 6 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 

7 Bisher Art. 6 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 
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(3) Der Beiladungsbeschluss ist allen Beteiligten zuzustellen. Dabei sollen der Stand der Sache und 

der Grund der Beiladung angegeben werden. Die Beiladung ist unanfechtbar. 

(4) Der Beigeladene kann innerhalb der Anträge eines Beteiligten selbständig Angriffs- und Ver-

teidigungsmittel geltend machen und alle Verfahrenshandlungen wirksam vornehmen. Abweichen-

de Sachanträge kann er nur stellen, wenn eine notwendige Beiladung vorliegt. 

 

§ 10  

Klagebefugnis 

Die Klage ist nur zulässig, wenn der Kläger geltend macht, in eigenen Rechten verletzt zu sein, 

oder wenn er eine Verletzung von Rechten eines Organs, dem er angehört, geltend macht. 

 

§ 11 

Prozessvertretung 

Die Beteiligten können vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen den Rechtsstreit selbst 

führen oder sich von einer sach- und rechtskundigen Person vertreten lassen. 

 

§ 12 

Kosten (Gebühren und Auslagen) 

(1) Im Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen werden Gebühren nicht erhoben. 

Im Übrigen entscheidet das Gericht durch Urteil, ob Auslagen aufgrund materiell-rechtlicher Vor-

schriften erstattet werden und wer diese zu tragen hat. 

(2) Der Vorsitzende kann auf Antrag eines Beteiligten auch vor Verkündung des Urteils durch 

selbständig anfechtbaren Beschluss (§ 55) entscheiden, ob Auslagen gemäß Abs. 1 Satz 2 erstattet 

werden. 

(3) Zeugen und Sachverständige werden in Anwendung des staatlichen Gesetzes über die Entschä-

digung von Zeugen und Sachverständigen entschädigt. 

 

§ 13 

Rechts- und Amtshilfe 

(1) Die kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen leisten einander Rechtshilfe. Die Vorschriften des 

staatlichen Gerichtsverfassungsgesetzes über Rechtshilfe finden entsprechende Anwendung. 
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(2) Alle kirchlichen Dienststellen und Einrichtungen leisten den kirchlichen Gerichten für Arbeits-

sachen auf Anforderung Amtshilfe. 

 

 

Zweiter Teil 

Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen 

 

1. Abschnitt 

Kirchliche Arbeitsgerichte erster Instanz 

 

§ 14 

Errichtung 

(1) Für jedes Bistum/Erzbistum wird ein Kirchliches Arbeitsgericht als Gericht erster Instanz er-

richtet. Das Nähere wird im Errichtungsdekret des zuständigen Diözesanbischofs geregelt. 

(2) Für mehrere Bistümer/Erzbistümer kann aufgrund Vereinbarung der Diözesanbischöfe ein ge-

meinsames Kirchliches Arbeitsgericht als Gericht erster Instanz errichtet werden. Dem gemeinsa-

men Kirchlichen Arbeitsgericht können alle nach dieser Ordnung wahrzunehmenden Zuständigkei-

ten oder nur die Zuständigkeiten nach § 2 Abs. 1 oder § 2 Abs. 2 übertragen werden. Das Nähere 

wird im gemeinsamen Errichtungsdekret der Diözesanbischöfe geregelt. 

 

§ 15 

Gerichtssitz/Dienstaufsicht/Geschäftsstelle 

(1) Der Sitz des Gerichts wird durch diözesanes Recht bestimmt. 

(2) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchlichen Arbeitsgerichts übt der Diözesanbischof 

des Bistums, in dem sich der Sitz des Gerichtes befindet, aus. * 

(3) Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichts wird beim Erz-/Bischöflichen Diözesange-

richt (Offizialat/Konsistorium) eingerichtet. 

* Die Einzelheiten bleiben der Regelung durch diözesanes Recht überlassen. 
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§ 16 

Zusammensetzung/Besetzung 

(1) Das Kirchliche Arbeitsgericht besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzen-

den, sechs beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Dienstgeber und sechs beisitzenden Richtern 

aus den Kreisen der Mitarbeiter.  

(2) Das Kirchliche Arbeitsgericht entscheidet in der Besetzung mit dem Vorsitzenden oder dem 

stellvertretenden Vorsitzenden, einem beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber und 

einem beisitzenden Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter. 

(3) Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsit-

zenden erfolgt anhand eines Geschäftsverteilungsplans, der spätestens am Ende des laufenden Jah-

res für das folgende Jahr vom Vorsitzenden nach Anhörung des stellvertretenden Vorsitzenden 

schriftlich festzulegen ist.  

(4) Ist der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende an der Ausübung seines Amtes gehin-

dert, tritt an seine Stelle der stellvertretende Vorsitzende oder der Vorsitzende. 

 

§ 17 

Rechtsstellung der Richter 

(1) Die Richter sind von Weisungen unabhängig und nur an Gesetz und Recht gebunden. Sie dür-

fen in der Übernahme oder Ausübung ihres Amtes weder beschränkt, noch wegen der Übernahme 

oder Ausübung ihres Amtes benachteiligt oder bevorzugt werden. Sie unterliegen der Schweige-

pflicht auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 

(2) Dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden kann eine Aufwandsentschädigung 

oder eine Vergütung gewährt werden. 

(3) Die Tätigkeit der beisitzenden Richter ist ehrenamtlich. Sie erhalten Auslagenersatz gemäß den 

am Sitz des Gerichts geltenden reisekostenrechtlichen Vorschriften. 

(4) Die beisitzenden Richter werden für die Teilnahme an Verhandlungen im notwendigen Umfang 

von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt. Auf die beisitzenden Richter der Mitarbeiterseite fin-

den die §§ 18 und 19 der Mitarbeitervertretungsordnung entsprechend Anwendung. 
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§ 18 

Ernennungsvoraussetzungen/Beendigung des Richteramtes 

(1) Zum Richter kann ernannt werden, wer katholisch ist und nicht in der Ausübung der allen Kir-

chenmitgliedern zustehenden Rechte behindert ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 

für das kirchliche Gemeinwohl eintritt. 

(2) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 

a) müssen die Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz* oder nach kanoni-

schem Recht besitzen,  

b) dürfen keinen anderen kirchlichen Dienst als den eines Richters oder eines Hochschullehrers 

beruflich ausüben und keinem Leitungsorgan einer kirchlichen Körperschaft oder eines anderen 

Trägers einer kirchlichen Einrichtung angehören, 

c) sollen Erfahrung auf dem Gebiet des kanonischen Rechts und Berufserfahrung im Arbeitsrecht 

oder Personalwesen haben. 

(3) Die beisitzenden Richter der Dienstgeberseite müssen die Voraussetzungen für die Mitglied-

schaft in einer Kommission nach Art. 9 GrO8 erfüllen. Die beisitzenden Richter der Mitarbeitersei-

te müssen die Voraussetzungen für die Wählbarkeit in die Mitarbeitervertretung erfüllen und im 

Dienst eines kirchlichen Anstellungsträgers im Geltungsbereich dieser Ordnung stehen. 

(4) Das Amt eines Richters endet vor Ablauf der Amtszeit 

a) mit dem Rücktritt; 

b) mit der Feststellung des Wegfalls der Ernennungsvoraussetzungen oder der Feststellung eines 

schweren Dienstvergehens. Diese Feststellungen trifft der Diözesanbischof oder ein von ihm be-

stimmtes kirchliches Gericht nach Maßgabe des diözesanen Rechts.** 

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner regulären Amtszeit, wird für die Dauer der Amts-

zeit, die dem ausgeschiedenen Richter verblieben wäre, ein Nachfolger ernannt.   

(5) Das Amt des Richters an einem Kirchlichen Arbeitsgericht endet auch mit Beginn seiner Amts-

zeit beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof. Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Niemand darf gleichzei-

tig beisitzender Richter der Dienstgeberseite und der Mitarbeiterseite sein oder als beisitzender 

Richter bei mehr als einem kirchlichen Gericht für Arbeitssachen ernannt werden. 

(6) Sind zum Ende der Amtszeit neue Richter noch nicht ernannt, führen die bisherigen Richter die 

Geschäfte bis zur Ernennung der Nachfolger weiter. 

* Der Befähigung zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz steht die Befähigung zum Dienst als Berufsrichter nach Anlage I Kapitel III 
Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 8 des Einigungsvertrages gleich. 

 

8 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 
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** Das Nähere regeln die jeweiligen in der Diözese geltenden disziplinarrechtlichen Bestimmungen oder für anwendbar erklärte Bestimmungen des 

staatlichen Rechts, hilfsweise die cc. 192 - 195 CIC; auf das jeweils anwendbare Recht wird an dieser Stelle verwiesen. 

 

§ 19 

Ernennung des Vorsitzenden 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Kirchlichen Arbeitsgerichts werden vom 

Diözesanbischof für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der Diözesanbischof gibt dem Domkapitel 

als Konsultorenkollegium und/oder dem Diözesanvermögensverwaltungsrat***, dem Diözesancari-

tasverband, sowie der/den diözesanen Arbeitsgemeinschaft(en) für Mitarbeitervertretungen und der 

Mitarbeiterseite der Bistums-/Regional-KODA zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Wieder-

ernennung ist zulässig. 

 

*** Das Nähere regelt das diözesane Recht. 

 

§ 20 

Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter 

(1) Die sechs beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber werden auf Vorschlag des 

Domkapitels als Konsultorenkollegium und/oder des Diözesanvermögensverwaltungsrats*** vom 

Diözesanbischof ernannt. Drei beisitzende Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter werden auf 

Vorschlag des Vorstands/der Vorstände der diözesanen Arbeitsgemeinschaft(en) für Mitarbeiter-

vertretungen und drei beisitzende Richter auf Vorschlag der Mitarbeitervertreter in der Bistums-

/Regional-KODA vom Diözesanbischof ernannt. Die Ernennung erfolgt für die Dauer von fünf 

Jahren. Bei der Abgabe der Vorschläge durch die vorschlagsberechtigten Gremien werden Vertre-

ter aus Einrichtungen der Caritas, die jeweils von der Dienstgeberseite und der Mitarbeiterseite der 

zuständigen Regional-Kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-

bandes nominiert werden, angemessen berücksichtigt. Die Wiederernennung ist zulässig.  

(2) Die beisitzenden Richter wirken in alphabetischer Reihenfolge an der mündlichen Verhandlung 

mit. Zieht sich ein Verfahren über mehrere Verhandlungstage hin, findet ein Wechsel bei den bei-

sitzenden Richtern grundsätzlich nicht statt. Bei Verhinderung eines beisitzenden Richters tritt an 

dessen Stelle derjenige, der in der Reihenfolge an nächster Stelle steht. 

(3) Bei unvorhergesehener Verhinderung kann der Vorsitzende abweichend von Abs. 2 aus der 

Beisitzerliste einen beisitzenden Richter heranziehen, der am Gerichtssitz oder in der Nähe wohnt 

oder seinen Dienstsitz hat. 

*** Das Nähere regelt das diözesane Recht. 
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2. Abschnitt 

Kirchlicher Arbeitsgerichtshof 

 

§ 21 

Errichtung 

Für die Bistümer im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz wird als Kirchliches Arbeitsgericht 

zweiter Instanz der Kirchliche Arbeitsgerichtshof mit Sitz in Bonn errichtet. 

 

§ 22 

Zusammensetzung/Besetzung 

(1) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten (§ 18 

Abs. 2 Buchstabe a), einem Mitglied mit der Befähigung zum staatlichen Richteramt (§ 5 DRiG) 

und dessen Stellvertreter, einem Mitglied mit der Befähigung zum kirchlichen Richteramt (can. 

1421 § 3 CIC) und dessen Stellvertreter, sechs beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Dienst-

geber und sechs beisitzenden Richtern aus den Kreisen der Mitarbeiter. 

(2) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof entscheidet in der Besetzung mit dem Präsidenten oder dem 

Vizepräsidenten, den beiden Mitgliedern mit der Befähigung zum Richteramt, einem beisitzenden 

Richter aus den Kreisen der Dienstgeber und einem beisitzenden Richter aus den Kreisen der Mit-

arbeiter. 

(3) Die Verteilung der Verfahren zwischen dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten erfolgt an-

hand eines Geschäftsverteilungsplans, der spätestens am Ende des laufenden Jahres für das folgen-

de Jahr vom Präsidenten nach Anhörung des Vizepräsidenten schriftlich festzulegen ist (vgl. § 16 

Abs. 3).  

(4) Sind der Präsident bzw. Vizepräsident oder ein Mitglied mit der Befähigung zum Richteramt an 

der Ausübung ihres Amtes gehindert, treten an deren Stelle der Vizepräsident bzw. Präsident  bzw. 

die jeweiligen Stellvertreter. 

 

§ 23 

Dienstaufsicht/Verwaltung 

(1) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes übt der Vorsitzen-

de der Deutschen Bischofskonferenz aus. 

(2) Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofs wird beim Sekretariat der Deutschen 

Bischofskonferenz eingerichtet. 
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§ 24 

Rechtsstellung der Richter/ Ernennungsvoraussetzungen/Beendigung des Richteramtes 

(1) § 17 gilt entsprechend. 

(2) § 18 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass auch für die weiteren Mitglieder mit der Befähi-

gung zum Richteramt sowie deren Stellvertreter die Voraussetzungen für die Ernennung nach § 18 

Abs. 2 Buchstaben b) und c) entsprechend Anwendung finden und dass die Feststellungen nach § 

18 Abs. 4 durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz oder durch ein von ihm be-

stimmtes Gericht auf der Grundlage der entsprechenden Vorschriften des Bistums, in dem der 

Kirchliche Arbeitsgerichtshof seinen Sitz hat, zu treffen sind. 

 

§ 25 

Ernennung des Präsidenten und der weiteren Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt 

Der Präsident und die weiteren Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt werden auf Vor-

schlag des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz vom Vorsitzenden der Deutschen 

Bischofskonferenz für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Der Vorsitzende der Deutschen Bi-

schofskonferenz gibt dem Verwaltungsrat des Verbandes der Diözesen Deutschlands, dem Deut-

schen Caritasverband, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen, der Mitarbeiter-

seite der Zentral-KODA und der Deutschen Ordensobernkonferenz zuvor Gelegenheit zur Stel-

lungnahme. Die Wiederernennung ist zulässig. 

 

§ 26 

Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber und Mit-

arbeiter 

(1) Die beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber werden auf Vorschlag des Verwal-

tungsrates des Verbandes der Diözesen Deutschlands, die beisitzenden Richter aus den Kreisen der 

Mitarbeiter werden auf Vorschlag des Vorstandes der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter-

vertretungen und auf Vorschlag der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA vom Vorsitzenden der 

Deutschen Bischofskonferenz für die Dauer von fünf Jahren ernannt. Bei der Abgabe des Vor-

schlages für die beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber werden Vertreter aus Ein-

richtungen der Caritas bzw. der Orden, die von der Dienstgeberseite der Bundeskommission der 

Arbeitsrechtlichen Kommission bzw. der Deutschen Ordensobernkonferenz nominiert werden, an-

gemessen berücksichtigt. Bei der Abgabe des Vorschlags für die beisitzenden Richter aus den Krei-

sen der Mitarbeiter werden Vertreter der Caritas, die von der Mitarbeiterseite der Bundeskommis-

sion der Arbeitsrechtlichen Kommission nominiert werden, angemessen berücksichtigt. Die Wie-

derernennung ist zulässig. 

(2) § 20 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. 
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Dritter Teil 

Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen 

 

1. Abschnitt 

Verfahren im ersten Rechtszug 

 

1. Unterabschnitt 

Allgemeine Verfahrensvorschriften 

 

§ 27 

Anwendbares Recht 

Auf das Verfahren vor den kirchlichen Arbeitsgerichten im ersten Rechtszug finden die Vorschrif-

ten des staatlichen Arbeitsgerichtsgesetzes über das Urteilsverfahren in ihrer jeweiligen Fassung 

Anwendung, soweit diese Ordnung nichts anderes bestimmt. 

 

§ 28 

Klageschrift 

Das Verfahren wird durch Erhebung der Klage eingeleitet; die Klage ist bei Gericht schriftlich ein-

zureichen oder bei seiner Geschäftsstelle mündlich zur Niederschrift anzubringen. Die Klage muss 

den Kläger, den Beklagten, den Streitgegenstand mit einem bestimmten Antrag und die Gründe für 

die Klage bezeichnen. Zur Begründung dienende Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben 

werden. 

 

§ 29 

Klagerücknahme 

Die Klage kann jederzeit in derselben Form zurückgenommen werden. In diesem Fall ist das Ver-

fahren durch Beschluss des Vorsitzenden einzustellen. Von der Einstellung des Verfahrens ist den 

Beteiligten Kenntnis zu geben, soweit ihnen die Klage vom Gericht mitgeteilt worden ist. 
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§ 30 

Klageänderung 

Eine Änderung der Klage ist zuzulassen, wenn die übrigen Beteiligten zustimmen oder das Gericht 

die Änderung für sachdienlich hält. Die Zustimmung der Beteiligten zu der Änderung der Klage 

gilt als erteilt, wenn die Beteiligten sich, ohne zu widersprechen, in einem Schriftsatz oder in der 

mündlichen Verhandlung auf die geänderte Klage eingelassen haben. Die Entscheidung, dass eine 

Änderung der Klage nicht vorliegt oder zugelassen wird, ist unanfechtbar. 

 

§ 31 

Zustellung der Klage/Klageerwiderung 

Der Vorsitzende stellt dem Beklagten die Klageschrift zu mit der Aufforderung, auf die Klage in-

nerhalb einer von ihm bestimmten Frist schriftlich zu erwidern. 

 

§ 32 

Ladung zur mündlichen Verhandlung 

Der Vorsitzende bestimmt nach Eingang der Klageerwiderung, spätestens nach Fristablauf Termin 

zur mündlichen Verhandlung. Er lädt dazu die Beteiligten mit einer Frist von mindestens zwei Wo-

chen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass auch in Abwesenheit einer Partei verhandelt und ent-

schieden werden kann.  

 

§ 33 

Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 

(1) Der Vorsitzende hat die streitige Verhandlung so vorzubereiten, dass sie möglichst in einem 

Termin zu Ende geführt werden kann. Zu diesem Zweck soll er, soweit es sachdienlich erscheint, 

insbesondere  

1. den Parteien die Ergänzung oder Erläuterung ihrer vorbereitenden Schriftsätze sowie die Vorle-

gung von Urkunden und von anderen zur Niederlegung bei Gericht geeigneten Gegenständen auf-

geben, insbesondere eine Frist zur Erklärung über bestimmte klärungsbedürftige Punkte setzen;  

2. kirchliche Behörden und Dienststellen oder Träger eines kirchlichen Amtes um Mitteilung von 

Urkunden oder um Erteilung von Auskünften ersuchen; 

3. das persönliche Erscheinen der Parteien anordnen; 
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4. Zeugen, auf die sich eine Partei bezogen hat, und Sachverständige zur mündlichen Verhandlung 

laden sowie eine Anordnung nach § 378 der Zivilprozessordnung treffen.  

Von diesen Maßnahmen sind die Parteien zu benachrichtigen.  

(2) Angriffs- und Verteidigungsmittel, die erst nach Ablauf einer nach Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 gesetz-

ten Frist vorgebracht werden, sind nur zuzulassen, wenn nach der freien Überzeugung des Gerichts 

ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern würde oder wenn die Partei die 

Verspätung genügend entschuldigt. Die Parteien sind über die Folgen der Versäumung der nach 

Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 gesetzten Frist zu belehren. 

 

§ 34 

Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden 

(1) Der Vorsitzende entscheidet allein 

1. bei Zurücknahme der Klage; 

2. bei Verzicht auf den geltend gemachten Anspruch; 

3. bei Anerkenntnis des geltend gemachten Anspruchs. 

(2) Der Vorsitzende kann in den Fällen des Absatzes 1 eine Entscheidung ohne mündliche Ver-

handlung treffen. 

(3) Der Vorsitzende entscheidet ferner allein, wenn eine das Verfahren beendende Entscheidung 

ergehen kann und die Parteien übereinstimmend eine Entscheidung durch den Vorsitzenden bean-

tragen; der Antrag ist in die Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Der Vorsitzende kann vor der streitigen Verhandlung einen Beweisbeschluss erlassen, soweit er 

anordnet 

1. eine Beweisaufnahme durch den ersuchten Richter; 

2. eine schriftliche Beantwortung der Beweisfrage nach § 377 Abs. 3 der Zivilprozessordnung; 

3. die Einholung amtlicher Auskünfte; 

4. eine Parteivernehmung. 

Anordnungen nach Nummer 1 bis 3 können vor der streitigen Verhandlung ausgeführt werden. 
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§ 35 

Ablehnung von Gerichtspersonen 

Für die Ausschließung und die Ablehnung von Gerichtspersonen gelten die §§ 41 bis 49 der Zivil-

prozessordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass die Entscheidung über die Ausschließung 

oder die Ablehnung eines beisitzenden Richters aus den Kreisen der Dienstgeber und der Mitarbei-

ter der Vorsitzende trifft. Ist der Vorsitzende betroffen, entscheidet der Arbeitsgerichtshof ohne 

mündliche Verhandlung und ohne Hinzuziehung der beisitzenden Richter aus den Kreisen der 

Dienstgeber und der Mitarbeiter. 

 

§ 36 

Zustellungen und Fristen 

(1) Anordnungen und Entscheidungen, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird, sind gegen Emp-

fangsbescheinigung oder durch Übergabeeinschreiben mit Rückschein zuzustellen. 

(2) Der Lauf einer Frist beginnt mit der Zustellung. 

 

§ 37 

Wiedereinsetzung in versäumte Fristen 

(1) Ist jemand ohne eigenes Verschulden gehindert, eine Ausschlussfrist einzuhalten, ist ihm auf 

Antrag Wiedereinsetzung in versäumte Fristen zu gewähren. 

(2) Der Antrag muss die Angabe der die Wiedereinsetzung rechtfertigenden Tatsachen und der 

Mittel zu ihrer Glaubhaftmachung enthalten.  

(3) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. In dersel-

ben Frist ist die versäumte Rechtshandlung nachzuholen. 

(4) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die versäumte Rechtshandlung zu befinden hat. 

 

2. Unterabschnitt 

Mündliche Verhandlung 



 20 

 

§ 38 

Gang der mündlichen Verhandlung 

(1) Der Vorsitzende eröffnet und leitet die Verhandlung. Nach Aufruf der Sache trägt er den bishe-

rigen Streitstand vor. Hierauf erhalten die Beteiligten das Wort, um ihr Begehren zu nennen und zu 

begründen. 

(2) Der Vorsitzende erörtert die Sache mit den Beteiligten sachlich und rechtlich. Dabei soll er ihre 

Einigung fördern. 

(3) Die beisitzenden Richter haben das Recht, Fragen zu stellen. 

 

§ 39 

Anhörung Dritter 

In dem Verfahren können der Dienstgeber, die Dienstnehmer und die Stellen gehört werden, die 

nach den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Ordnungen im einzelnen Fall betroffen sind, ohne am Ver-

fahren im Sinne der §§ 8 und 9 beteiligt zu sein. 

 

§ 40 

Beweisaufnahme 

(1) Das Gericht erhebt Beweis in der mündlichen Verhandlung. Es kann insbesondere Zeugen, 

Sachverständige und Beteiligte vernehmen und Urkunden heranziehen. 

(2) Das Gericht kann schon vor der mündlichen Verhandlung durch eines seiner Mitglieder Beweis 

erheben lassen oder ein anderes Gericht um die Beweisaufnahme ersuchen. Die Beteiligten werden 

von allen Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweisaufnahme beiwohnen. 

 

§ 41 

Vergleich, Erledigung des Verfahrens 

(1) Die Beteiligten können, um das Verfahren ganz oder zum Teil zu erledigen, zur Niederschrift 

des Gerichts oder des Vorsitzenden einen Vergleich schließen, soweit sie über den Gegenstand des 

Vergleichs verfügen können, oder das Verfahren für erledigt erklären. 

(2) Haben die Beteiligten das Verfahren für erledigt erklärt, so ist es vom Vorsitzenden des Ar-

beitsgerichts einzustellen. § 30 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.  
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(3) Hat der Kläger das Verfahren für erledigt erklärt, so sind die übrigen Beteiligten binnen einer 

von dem Vorsitzenden zu bestimmenden Frist von mindestens zwei Wochen aufzufordern, mitzu-

teilen, ob sie der Erledigung zustimmen. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sich der Beteiligte 

innerhalb der vom Vorsitzenden bestimmten Frist nicht äußert.  

 

§ 42 

Beratung und Abstimmung 

(1) An der Beratung und Abstimmung nehmen ausschließlich der Vorsitzende und die beisitzenden 

Richter teil.  

(2) Das Gericht entscheidet mit der Mehrheit der Stimmen. Die Stimmabgabe kann nicht verwei-

gert werden. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab. 

(3) Über den Hergang der Beratung und Abstimmung ist Stillschweigen zu bewahren. 

 

§ 43 

Urteil 

(1) Das Gericht entscheidet nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonne-

nen Überzeugung. Das Urteil ist schriftlich abzufassen. In dem Urteil sind die Gründe tatsächlicher 

und rechtlicher Art anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind. Das Ur-

teil ist von allen mitwirkenden Richtern zu unterschreiben. 

(2) Das Urteil darf nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse gestützt werden, zu denen sich die 

Beteiligten äußern konnten. 

 

3. Unterabschnitt 

Besondere Verfahrensarten 

 

§ 44 

Auflösung der Mitarbeitervertretung/Verlust der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertre-

tung 

Sieht das materielle Recht die Möglichkeit einer Klage auf Auflösung der Mitarbeitervertretung, 

auf Amtsenthebung eines einzelnen Mitglieds einer Mitarbeitervertretung oder auf Feststellung des 

Verlusts der Mitgliedschaft in der Mitarbeitervertretung vor, ist die Erhebung der Klage innerhalb 

einer Frist von vier Wochen von dem Tage an zulässig, an dem der Kläger vom Sachverhalt 
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Kenntnis erlangt hat. Eine Klage nach Satz 1 kann nur von mindestens der Hälfte der Mitglieder 

der Mitarbeitervertretung oder vom Dienstgeber erhoben werden. 

 

§ 44 a 

Verlust der Mitgliedschaft in einer Kommission nach Art. 9 GrO9 

§ 44 Satz 1 gilt entsprechend für Klagen auf Amtsenthebung oder Feststellung des Verlusts der 

Mitgliedschaft in einer Kommission nach Art. 9 GrO10. Eine Klage nach Satz 1 kann nur von der 

Hälfte der Mitglieder der Kommission oder der Mehrheit der Mitglieder einer Seite der Kommissi-

on erhoben werden. 

 

§ 44 b 

Wahlprüfungsklage 

Eine Klage auf Feststellung der Ungültigkeit einer Wahl einer Mitarbeitervertretung, eines Mit-

glieds einer Mitarbeitervertretung, einer Kommission nach Art. 9 GrO11 oder eines Mitarbeiterver-

treters in einer Kommission nach Art. 9 GrO11 ist nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe der Entscheidung zulässig. 

 

§ 45 

Organstreitverfahren über Zuständigkeit einer nach Art. 9 GrO12 gebildeten Kommission  

In Verfahren über den Streitgegenstand, welche Kommission für den Beschluss über eine arbeits-

vertragsrechtliche Angelegenheit zuständig ist, sind nur Kommissionen im Sinne von § 2 Abs. 1 

beteiligungsfähig. Die Beschlussfassung über die Anrufung des Kirchlichen Arbeitsgerichts bedarf 

mindestens einer Drei-Viertel-Mehrheit der Gesamtzahl der Mitglieder der Kommission. 

 

2. Abschnitt 

Verfahren im zweiten Rechtszug 

 

9 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 
10 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 

11 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 
und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 

12 Bisher Art. 7 - Die Änderung des Verweises ergibt sich aus der geänderten Nummerierung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

und hat keine inhaltlichen Auswirkungen. 
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§ 46 

Anwendbares Recht 

Auf das Verfahren vor dem kirchlichen Arbeitsgerichtshof im zweiten Rechtszug finden die Vor-

schriften über das Verfahren im ersten Rechtszug (§§ 27 bis 43) Anwendung, soweit die Vorschrif-

ten dieses Abschnitts (§§ 47 bis 51) nichts anderes bestimmen. 

 

§ 47 

Revision 

(1) Gegen das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts findet die Revision an den Kirchlichen Ar-

beitsgerichtshof statt, wenn sie in dem Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts oder in dem Be-

schluss des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes nach § 48 Abs. 5 Satz 1 zugelassen worden ist. Die 

Nichtzulassung der Revision ist schriftlich zu begründen. 

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn 

a) die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder 

b) das Urteil von einer Entscheidung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes oder, solange eine Ent-

scheidung des Kirchlichen Arbeitsgerichtshofes in der Rechtsfrage nicht ergangen ist, von einer 

Entscheidung eines anderen Kirchlichen Arbeitsgerichts abweicht und die Entscheidung auf dieser 

Abweichung beruht oder  

c) ein Verfahrensmangel geltend gemacht wird, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

(3) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof ist an die Zulassung der Revision durch das Kirchliche Ar-

beitsgericht gebunden. 

(4) Gegen Beschlüsse, durch die über die Anordnung, Abänderung oder Aufhebung einer einstwei-

ligen Verfügung entschieden wird, ist die Revision nicht zulässig. 

 

§ 48 

Nichtzulassungsbeschwerde 

(1) Die Nichtzulassung der Revision kann durch Beschwerde angefochten werden. 

(2) Die Beschwerde ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung des vollständigen Urteils schriftlich einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Be-

schwerde innerhalb der Frist bei dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, eingelegt wird. Die 

Beschwerde muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 
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(3) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung des vollständigen Urteils 

zu begründen. Die Begründung ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof einzureichen. In der Be-

gründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung, 

von welcher das Urteil abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

(4) Die Einlegung der Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. 

(5) Über die Beschwerde entscheidet der Kirchliche Arbeitsgerichtshof ohne Hinzuziehung der 

beisitzenden Richter durch Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung ergehen kann. Der Be-

schluss soll kurz begründet werden; von einer Begründung kann abgesehen werden, wenn sie nicht 

geeignet ist, zur Klärung der Voraussetzungen beizutragen, unter denen eine Revision zugelassen 

ist. Mit der Ablehnung der Beschwerde durch den Kirchlichen Arbeitsgerichtshof wird das Urteil 

rechtskräftig. 

 

§ 49 

Revisionsgründe 

(1) Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass das Urteil des Kirchlichen Arbeitsgerichts 

auf der Verletzung einer Rechtsnorm beruht. 

(2) Ein Urteil ist stets als auf der Verletzung einer Rechtsnorm beruhend anzusehen, wenn 

a) das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 

b) bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft 

Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 

c) einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 

d) das Urteil auf eine mündliche Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öf-

fentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder  

e) die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist. 

 

§ 50 

Einlegung der Revision 

(1) Die Revision ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof innerhalb eines Monats nach Zustellung 

des vollständigen Urteils oder des Beschlusses über die Zulassung der Revision nach § 48 Abs. 5 

Satz 1 schriftlich einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Revision innerhalb der Frist bei 

dem Gericht, dessen Urteil angefochten wird, eingelegt wird. Die Revision muss das angefochtene 

Urteil bezeichnen. 

(2) Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Urteils oder 

des Beschlusses über die Zulassung der Revision nach § 48 Abs. 5 Satz 1 zu begründen. Die Be-



 25 

gründung ist beim Kirchlichen Arbeitsgerichtshof einzureichen. Die Begründungsfrist kann auf 

einen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag vom Präsidenten einmalig um einen weiteren Monat ver-

längert werden. Die Begründung muss einen bestimmten Antrag enthalten, die verletzte Rechts-

norm und, soweit Verfahrensmängel gerügt werden, die Tatsachen angeben, die den Mangel erge-

ben. 

 

§ 51 

Revisionsentscheidung 

(1) Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof prüft, ob die Revision statthaft und ob sie in der gesetzlichen 

Form und Frist eingelegt und begründet worden ist. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so 

ist die Revision unzulässig. 

(2) Ist die Revision unzulässig, so verwirft sie der Kirchliche Arbeitsgerichtshof ohne Mitwirkung 

der beisitzenden Richter durch Beschluss, der ohne mündliche Verhandlung ergehen kann. 

(3) Ist die Revision unbegründet, so weist der Kirchliche Arbeitsgerichtshof durch Urteil die Revi-

sion zurück. 

(4) Ist die Revision begründet, so kann der Kirchliche Arbeitsgerichtshof  

a) in der Sache selbst entscheiden, 

b) das angefochtene Urteil aufheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-

dung zurückverweisen. 

(5) Ergeben die Entscheidungsgründe zwar eine Verletzung des bestehenden Rechts, stellt sich die 

Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen als richtig dar, so ist die Revision zurückzuweisen. 

(6) Das Kirchliche Arbeitsgericht, an das die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-

dung zurückverwiesen ist, hat seiner Entscheidung die rechtliche Beurteilung des Kirchlichen Ar-

beitsgerichtshofes zugrunde zu legen. 

 

3. Abschnitt 

Vorläufiger Rechtsschutz 

 

§ 52 

Einstweilige Verfügung 

(1) Auf Antrag kann, auch schon vor der Erhebung der Klage, eine einstweilige Verfügung in Be-

zug auf den Streitgegenstand getroffen werden, wenn die Gefahr besteht, dass in dem Zeitraum bis 

zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens die Verwirklichung eines Rechtes des Klägers ver-
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eitelt oder wesentlich erschwert werden könnte, oder wenn die Regelung eines vorläufigen Zustan-

des in einem streitigen Rechtsverhältnis erforderlich ist, um wesentliche Nachteile abzuwenden. 

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Achten Buches der Zivilprozessordnung über die 

einstweilige Verfügung (§§ 935 - 943) entsprechend mit der Maßgabe, dass die Entscheidungen 

ohne mündliche Verhandlung und ohne Hinzuziehung der beisitzenden Richter ergehen und erfor-

derliche Zustellungen von Amts wegen erfolgen. 

 

4. Abschnitt 

Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 

 

§ 53 

Vollstreckungsmaßnahmen 

(1) Ist ein Beteiligter rechtskräftig zu einer Leistung verpflichtet worden, hat er dem Gericht, das 

die Streitigkeit verhandelt und entschieden hat, innerhalb eines Monats nach Eintritt der Rechts-

kraft zu berichten, dass die auferlegten Verpflichtungen erfüllt sind. 

(2) Berichtet der Beteiligte nicht innerhalb eines Monats, fordert der Vorsitzende des Gerichts ihn 

auf, die Verpflichtungen unverzüglich zu erfüllen. Bleibt die Aufforderung erfolglos, ersucht das 

Gericht den kirchlichen Vorgesetzten des verpflichteten Beteiligten um Vollstreckungshilfe. Dieser 

berichtet dem Gericht über die von ihm getroffenen Maßnahmen. 

(3) Bleiben auch die nach Abs. 2 getroffenen Maßnahmen erfolglos, kann das Gericht auf Antrag 

gegen den säumigen Beteiligten eine Geldbuße bis zu 2500 € verhängen und anordnen, dass die 

Entscheidung des Gerichts unter Nennung der Verfahrensbeteiligten im Amtsblatt des für den säu-

migen Beteiligten zuständigen Bistums zu veröffentlichen ist. 

 

§ 54 

Vollstreckung von Willenserklärungen 

Ist ein Beteiligter zur Abgabe einer Willenserklärung verurteilt, so gilt die Erklärung als abgege-

ben, sobald das Urteil Rechtskraft erlangt hat. 

 

5. Abschnitt 

Beschwerdeverfahren 

 



 27 

§ 55 

Verfahrensbeschwerde 

Hinsichtlich der Beschwerde gegen Entscheidungen des Kirchlichen Arbeitsgerichts oder seines 

Vorsitzenden gilt § 78 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend mit der Maßgabe, dass über 

die Beschwerde der Präsident des Arbeitsgerichtshofes durch Beschluss ohne mündliche Verhand-

lung entscheidet. 

 

Vierter Teil 

Schlussvorschriften 

 

§ 56 

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft. 

 

Für die Deutsche Bischofskonferenz 

 

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch 

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

 


